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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Stadt Bielefeld hat ca. 10.000 Tablets gekauft. Diese Geräte sind zur Ausleihe an 
Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Eine Leih- und Nutzungsvereinbarung („LuNuV“) ist 
dabei unabdingbar. 
 
Das Amt für Schule ist am 24.06.2021 vom Schul- und Sportausschuss damit beauftragt 
worden, die bis dahin geltende Haftungsregelung in der LuNuV zu verändern. Demnach haftet 
der Entleiher nur noch für vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden. 
 
Trotzdem müssen wir feststellen, dass die LuNuV unverändert in der alten Form genutzt und 
ausgehändigt wird. 
Wir gehen davon aus, dass das Dokument demnach nicht verändert oder die neue 
Haftungsregelung auf einem anderen Wege kommuniziert wurde. 
 
Wer jedoch die alte / unbearbeitete Fassung unterschreibt, haftet somit Kraft Vertrag auch nach 
der alten Regelung. Diese Situation kritisieren wir aufs Schärfste. Eine solche beschlossene 
Änderung muss in den Dokumenten vor der Aushändigung an die Eltern geändert werden. 
 
Als Stadtelternrat bitten wir alle verantwortlichen Akteure - insbesondere mit Blick auf die 
Inzidenzen in den Altersgruppen unserer Kinder und den von Experten prognostizierte Anstieg 
der nun auch in Bielefeld aufgetretenen Omikron-Variante:  
Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass  

- die Leih- und Nutzungsvereinbarung VOR der weiteren Aushändigung entsprechend 
dem Beschluss vom 24.06.2021 geändert wird und dass 

- die aktualisierte Haftungsregelung bei allen seitdem unterschriebenen 
Vereinbarungen nachgetragen wird und Anwendung findet. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Tim Seidel 


